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Rehabilitierung - Beginn einer 
Aufarbeitung 40jähriger DDR-Justiz 

1. 

Ejn in der DDR seit November 1989 oft im Munde geführter und von den Medien 
strapazierter Begriff ist der der Rchabilitierung. Dabei war er bisher weder mie der 
DDR-Justiz in Zusammenhang gebracht noch erörten worden . Einschlägige Fach­
bücher kamen ohne seine Benennung und Definition aus. Weder im ersten DDR­

Strafrechtslehrbuch aus dem Jahre 1957 noch im Lehrbuch von [976, denl ersten 
Strafrechtslehrbuch nach dem Inkrafnreten des Strafgeseubuches von 1968, findet 
sich ein Hinweis auf den Begriff Rehabilitierung. Auch das erst 1988 völlig 
neugesraltete Lehrbuch verschweigt ihn . ' Selbst Lehrbücher zur Sraats- und 
Rechtstheorie oder Monographien zur Geschichte der Rechtspflege der DDR 
kennen den Begriff der Rehabilitierung nicht.' Dieses Verschweigen könnte zu dem 
Schluß führen, daß es sich um einen außerhalb des Rechtssystems liegenden Begriff 
handele 

Aber bereits ein kurzer Blick in bundesdeUtsche Strafrechtslehrbücher belehn uns 
eines Besseren. Zwar spricht man auch dort nicht von Rehabilitierung, verwendet 
dafür aber den Begriff der Rehabilitation.) RehabiJitierung bzw. Rehabilitation 
stehen für übereinstimmende Inhalte, sind Synonyme. Bei der Rehabili(jerung/ 

Rehabili~tion geht es um die Wiedereinsetzung des zu Rehabilitierenden in seine 
ursprünglichen Rechte, in seinen ursprünglichen gesellschaftlichen Stand. ,.Rehabi· 
litation bedeutet die rechtliche Wiederbegründung des sozialen Ansehens eines 
Verurteilten innerhalb dcr Rechtsgemeinschaft.«4 Dieses so?';iale Ansehen erlangt ein 
Verurteilrer letztendlich durch die Beseitigung des Makels der Vorbestraftheir. In 
der Regel geschieht das durch Streichung/Tilgung der Strafe im Strafregister oder im 

Ausnahmefall durch Begnadigung. Der Verurteilte wird durch beide Regelungen 
wieder mir nicht vorbestraften Bürgern gleichgestellt. Auch darf ihm seine Verurtei­
lung nicht mehr vorgeworfen werden. 
Bei einer solchen Begriffsdefinition hat es den Anschein, als ginge es bei der jetzt in 
der DDR anstehenden Rehabilitierung um alltägliche und herkömmliche Verfah­

rensweisen. Das entsprichl nicht der Wirklichkeit. Insofern hat der Exkurs in 
bundesdeutsche Publikationen nur begrenzt geholfen, denn die zitierte Definition 

I VgJ. Au!orcnkollckllV. Lehrbuch des SlufrcchlS der DDR. Allgemeiner Teil, VEB Deulscher Zen",l­
verlas Bedin '917; AUlorcnkollexllv, uhrbuch Strafrecht der DDR. AUgerrlctncr Teil, S, •• L<verlag der 
DDR B..-rlin 1976; AUlorcnkolkktlV, lehrbuch Strafrteh, der DDR., Su .. t.sverlag der DDR Berlin 1988. 

~ Autoren~ollekllv. Manos,,-,ch-L::nlnl>ll,che St>aU- und Rcchtstheone, Lehrbuch, StJ.lSverl'g der DDR 
1976 u. ,?8o; Au!orenxollekllv, Zur GeschIchte der ReclHspllcge der DDR '?4f-I?4? Sua,sverl.\g der 
DDR '976. 

} H .-H .Jeschek, Lehrbuch de> S,mfrecllls, Allgemeiner T.il. Duncker und Humblot.lB.-rlin '97R, S.78, 
no H. 

~ "tlcr<, Vcrh.ndlungen des 4'. DIT. Bd.l!!G S. ). Ziuen bel H.-H . Je<c~ek (Fn.j), s. nO/j I. 
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186 erlaßt die Besonderheit der in der DDR zu leistenden Rehabilitierung nicht. Sie 

macht den Kern des gesellschaftlichen Anliegens nicht deutlich. Schließlich geht es 

bei der Rehabilitierung von durch DDR-Gerichte Verurteilten um mehr :lls Strei­

chung einer Strafe aus dem Strafregister, um mehr als Begnadigung. In der Regel 
sind die Strafen schon längst aus dem Strafregister gestrichen, viele Mitmenschen der 

ehemals Verurteilten haben gar keine Kenntnis von den Verurteilungen, achten die 

ehemals Verurteilten wie jeden, der sich mit seinen fähigkeiten und Kraften für die 

Gemeinschaft einselZt. Die Verurteilten selbst würden zu Recht eine Begnadigung 
ablehnen. Das ist eine ganz und gar nicht zu verwendende Rechtskonstmktion. 

Insofern stellt sich die Frage, was ist und soll Rehabiliticrung. 

Daß es um besondere Inhalte und Dimensionen geht, wird schon daran deutlich. 

daß Rehabilitierung Verurteilter erstmals und zugleich nachdrücklich im Zuge der 

sich seit Oktober 1989 in der DDR vollziehenden gesellschaftlichen Umgestaltungs­

prozesse gefordert wurde. Der Begriff Rehabilitierung steht für Auseinandersetzung 

mit Strafurteilen, die auf Rechtsnormen des politischen Strafrechts der DDR 

basieren. Dabei geht es vorrangig um eine Überprüfung und Neubewertung von 

Strafurteilen aus den 50er und 60er Jahren. Die damals Verurteilten gehen schon 
lange nicht mehr als vorbestraft. [n diesen Jahren wurde das politische Strafrecht der 

DDR besonders intensiv und extensiv zur Unterdrückung von politischen Auffas­

sungen, die der SED-Politik entgegenstanden, mißbraucht. Es geht aber auch um 

eine Überprüfung dcr Urteile, die bis hin zu den sich jetzt vollz.iehenden Umgestal­

tungsprozessen auf der Grundlage von Strafrechtsnormen des 2. und 8. Kapitels des 

DDR-StGB gefällt wurden. Deudich wird, daß das politische Strafrecht im Laufe 

der DDR-Entwicklung immer mehr zurückgenommen wurde. Politische Wider­

spruche wurden zunehmend ohne Zuhilfenahme des StrafrechtS gelöst. So wurden 

beispielsweise 1958 im Bezirk Neubrandenburg 2\0 Verfahren wegen Staatsverbre­

chen durchgefühn, 1978 waren es nur noch [7. Derartige Tendenzen lassen sich für 
alle Bezirke der DDR nachvollziehen. 

11. 

Schlagartig drang das Wort Rehabilitierung In das Bewußtsein der DDR-Bürger. 

Am 4. November 1989 fand im Deutschen Theater in Berlin eine Lesung zu Walrer 

J ankas Buch »Schwierigkeiten mit der Wahrheit« statt.! Christa Wolf erklärte dazu 

folgendes und definierte damit zugleich, worum es bei der jetzt zu vollziehenden 

Rehabilitierong geht; 

.HeUIC abend findet in diesem Theater eine bedcutsame Pre.mlcre statl: Zum ersten M~I wird 
öffentlich und so radikal wie möglich jenes Grundübel zur Sprache kommen. aus dem über 
J~hrzehntc hin fast alle anderen Übel des Staatcs DDR hervorgegangen sind; der Stalinismus. 
Vor mehr als 30 J :l.hren W1J rde an Walter J 'Inka ein Exempel sutuicfl, dessen Ziel es war, ihn zu 
brechen ... Daß er bis heUle nicht in aHer Fonn rehabilitiert wurde - er und die anderen Opfer 
von Schauprozessen in den 50er Jahren -, ist ein Zeichen des schleichenden Sulin'smus, der, 
2uzeiten schärfer, zuzeiten milder, den manifesten Sta!inismu~ ablöst, aber seine Grundposi­
!ion nicht aufgegeben hat, die da heißt; Der Zweck heiligt die Miml..' 

Deutlicher und [reffender kann man es nicht sagen. Rehabilitiemng steht für die 
Beseittgung stalinistischen Unrechts In der DDR, für die Aufhebung entsprechender 

! Vgl. W.l,cr Janko. Schwlerogkellen m" d~r W>hrhcIl, Rowohll Tlschenbuch V~rbg GmbH. Remb~k beo 

Hamburg '989. 
6 Chrostl Wolf, Von den Symptomen zu d,·n Urs3chen. Berlinff Zettung J. 'l. 1989. S, 7· 
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Urteile und für die Wiedergutmachung der diesen Verurteilten zugefiigten Leiden 
und Schäden. 
D:l die DDR bis in den Herbst 19&9 von stalinistischen Strukturen und Mechanis­
men durchdrungen war, die Justiz davon nicht unberührt geblieben ist, muß nicht 

nur eine Überprüfung der Strafurrcile ~us den 50er Jahren, der Blütezeit dcs DDR­
Stalinismus, erfolgen. Es geht um eine allgemeine Überprüfung, beginnend mit den 
50er Jahren und endend in der Gegenwart. Walter Janka ist nur ein Beispiel und der 
Beginn der Aufarbeitung des im Namen des Volkes gesprochenen Unrechts durch 
DDR-Gerichte. Er wurde am 2.6. Juli 1957 gemeinsam mit GUSt2v Just, Heinz Zöger 
und Richard Wolf vom I. Strafsenat des Obersten Gerichts der DDR7 wegen 

Verbrechens gemäß Artikel 6 der Verfassung der DDR vom 7. 10. 1949 mit Zucht­
haus bestraft. 8 Es handelte sich um einen durchaus als Justizfarce zu bezeichnenden 

Schauprozeß, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem am 9. Miirz 1957 vor 
dem l. Strafsenat des Obersten Gerichts beendctcn Verfahren gegen Wolfgang 
f-Iarich, Bernhard Steinberger und Manfred Henwig stand. In dem Harich-Prozeß 

waren die späteren Angeklagten Zöger, Wolf und JUSt noch als Zeugen geladen und 
gehört worden. Unmittelbar nach ihren Aussagen veranlaßte der damalige General­
staatsanwalt Mehlsheimer ihre vorlaufige Festnahme im GerichtSsaal. Das erscheint 
aUs heutiger Sicht als Verwirklichung eines vorbereiteten Szenariums mit :lbschrek­
kender Signalwirkung für Andersdenkende. Insofern ist der Begriff Schauprozeß 
durchaus zutreffend . 

Die Urteile des I. Strafsenats des Obersten Gerichts der DDR vom 26.Juli J957 - I 

ZSt (I) 2/57 - hob das Oberste Gerichc im am 4. I. '990 durchgeführten Kassations­
verfahren auf. AUe damals Verurteilten wurden freigesprochen.? Im Gegensatz LU 

J anka, J ust, Zöger und Wolf steht ein Kassationsverfahren zur Aufhebung der gegen 
Harich, Steinbcrger und Hen:wig ergangenen Urteile noch aus. Nachdem der bereits 

zurückgetretene Präsidem des Obersten Gerichts, Dr. Sarge, einen Antrag auf 
Kassation des gegen Harich ergangenen Urteils des I. StrafsenatS des Obersten 

GerichtS vom 9. März '957 - t ZSI (I) I/57 - gestellt hatte - zuvor gingen beim 
Obersten Gericht die Kassationsanträge des GeneraJstaatSanwaltS der DDR :wgun­
sten Steinberger und Herrwig ein -, beraumte das Oberste Gericht der DDR eine 

diese Personen betreffende Kassationsverhandlung für den 28.3. '990 an. 
Der den genannten Personen gemachte Sehuldvorwurf ist kennzeichnend für die 
politischen Strafverfahren der 50er Jahre. 
"Walter Janka, Gusta" JUSt und Heinz Zöger beteiligten sich im Sommer und "Herbst 1956 an 
Gesprächen und Diskussionen, in denen der am 9. März '957 wegen 13oykoHhetze verurteilte 
ehemalige Lektor des Aufbau-Verbgcs Dr. Wollgang Harich seine Auffassungen zu notwendi­
gen Veränderungen in der Politik der SED und der Regierung der DDR als Schlußfolgerung 
:luS den Erkenntnissen des XX. P"neicages der KPdSU darlegte. Im Ergebllis dieser Diskussio-

7 Urteil dcs .. Slra(s<:naLS d('S Oberste"" Gencl". der DDR vom 16.Juli 1957 - , Z" I ~/S7 -; vgl. auch 
Neue JUSU2 '957, s. ,66. Die sl..tll<fcmdlichc T:iugken der H,nch-Gruppe. 

S AY/lke/6 der VerjdJSlmg der DDR VOI7I 7.10. ':149 
(I) Alle Bürger .. nd vor dem Gesetz gle,chberechtigt. 
(1) Boykotlhelzc gegen dcmok,,"schc Einncillungen und OrganlS"lllonen. MorJh.r,c gegen d.mokr~tI­

:«:he Polilikcr, ßekundung von Glaubens-. R,ssen-, Volkerh~ß, miliurI<IIschc Prop.ganda SOWIe 

Krleg,hotze und ~lIe sonstIgen H."dlungen. die Sich gegen die Gletchberechugung nchlen, SInd 
Verbrechen Im Sinne des SIr,fgcsc1Zbuchcs. Ausübung dcmokrJuscher Rechte Im Sinne der Vcrüs­

\ung '" ke'n~ BoykOllhelu. 
(3) Wer wegen Begehung die,er V .. brech.n b.51r.>ü 1St, kann weder Im ö ffen,li,h"n Dienst noch In 

leitenden Slcllen ,m wmsch.ftlichro und kulturellen Leben ,iiug s{"m. Er verli<T< d.s Recht, zu 
w3.hl eo und gewiihh Zu werden. . 

9 Oie Urteils~crkündung ,m durchgcfüh .. en K.us~"o",~crhhr("n erlolgtt ,m 4.J,nu:u '990; vgl. Unge­
KIZlichcs Urteil Im Verfahrtn gtgl'n W:lher J~nko, GUSLtV JUst, Helllz Zöger lind Rtdurd Wolf 
aufgchoben, N eu," JustIZ '/90, S. !oif.; vgl. '\lch Oie Zell Nr,> vom u .Jonuu '990. 
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188 nen fixierte Dr. Harich im November 1.956 ~cine Überlegungen schrihlich. wozu er luch von 
W.Janka. G. JUSI und H. Zöger .lufgdorden worden w;ar. Die drer VeruneilIen haben die 
Ausarbeitung Dr. Harichs nich.1 gesehen. Diese Niederschrift war in entscheidenden (>unkeen 
das Ergebnis der mit den V~rur(eilten W.JJ.nka. G . JUSI und H. Zöger geführten Gespräche 
und emhieh im wesentlichen {olgende Forderungen; 
- Beselligung der (ührenden Rolle der SED in der DDR, insbesondere durch Enrwicklung des 

FDGB zu einem'tlppositionellen Gesprächspanner der Panel. 
- Au(}ösung des Mimsteriums für Staatssicherheit und seiner Organe, 
- Überführung volkseigener Betriebe in genossenschaftliches Eigentum, 
- rigorose Einschi.inkung der zentralen WIrtschaftsplanung, 
- Lizenzvergabe ~n westdeuLSche Unternehmer zur Emchlung von kapit~lisllschen Betrieben 

in der DDR, 
- Auflösung unrentabler bndwinschafdicher Produkllonsgcnossenschaf(en und Verkauf des 

Maschinenparks der MTS an die verbleibenden LPG. 
- Durchführung breiter Di~kussionen über Fehler auf kuhur- und juslizpolilischem Ge­

bjcl.«[O 

Das sind Forderungen, die seit der im Herbst 1989 begonnenen Umgestaltung 
erfüllt sind bzw. gegenwänig umgesetzt werden. Nur ein minimaler Teil dieser 
Forderungen war durch die seit '957/ S 8 vollzogenen gesellschaftlichen Prozesse 
hinfällig geworden. Die bedeutenden und geradezu fundamentalen Forderungen 
haben jedoch bis zum Herbst '989 auf eine Realisierung gewartet. Vielleicht hat u. a . 
dieser lange Zeitraum und das Weiterbestehen stalinistischer Strukturen dazu 

beigetragen. daß ein gewaltiger Unterschied zu den Forderungen aus dem Jahre '957 
und heute eingetreten ist. Zur damaligen Zeit ging es Harich. J anka und den anderen 
Mitverurtej[ten nicht um eine Beseitigung der DDR. Es ging ihnen weder um 
Zuruekdrängung noch um Abschaffung des Sozialismus auf deutschem Boden. 
Vielmehr strebten sie eine vom Volk getragene wahrhafte sozialistische Demokratie 
an. An eine Restauration bürgerlicher Verh;iltnisse dachten sie nicht. Heute sind 
ihre Forderungen mit Forderungen nach völliger Beseitigung sozialistischer Gesell­
schaftsstrukturen in der DDR gekoppelt. 1957 boten sie eine historische Chance für 
eine soz.ialistische Gesellschaft. Hellte dienen sie vielen als Nachweis für das 
Scheitern des S02ialismus. Das macht deutlich, wie stränich die Ignoranz histori­
scher Notwendigkeiten sein kann. Statt auf zeitgemäße Forderungen zu reagieren, 
indem sie dem gesamten Volk zur Diskussion und Entscheidung unterbreitet 
werden. wurden sie in der DDR unterdruckt und verschwiegen . Die Verfasser 
mußten für Jahre ins Zuchthaus und nach ihrer Entlassung mit dem Makel der 
Vorbestraftheit leben. Neben den beispielhaft genannten Verurteilten gibt es nahezu 
40000 andere." Ihre Namen. ihre Verfahren sind weniger bekannt. Auch diese 
Verurteilten vertraten zumeist Auffassungen. die kriminalisiert wurden . 
Mit dem Kassationsverfahren Janka u. a. wurde der Anfang zur AufarbeitUng der 
DDR-Justiz gemache Für alle wird sichtbar, daß es bei der Rehabilitiemng um die 
Aufhebung von Straftaten, die Unschuldige zu Schuldigen machten, geht. 

I/l. 

Das ist ein J ustiz.problem, was nicht neu ist. aber als Problem der Vergangenheit 
galt. Wir kennen es als Problem der Aufarbcitung der Unrechtsprechung deutscher 
Gerichte in den Jahren '933-1945, und wir kennen es als Problem der Aufarbeitung 

10 Ungcs.(zli,h~$ Urteil Im Vcrf.hren gegen W.her J.nk., GUS(2V JuS!, H"In~ Zogcr und R.ichord Wolf 
aufgehoben (Fn. 10), S. SO. 

I1 Kurt Wünsche •• Ein.ge h,ltcn Zivilcourage". Sp"-gd Nr. 10 VOm ).l . '9?0. S. 16\. 
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stalinistischer Unrechtsprechung in der Sowjewnion. Als Problem der DDR­

Rechtsprechung hatten wir es bisher nielH benann!. Die Juristengeneration aus den 
Jahren der Gründung der DDR schein! es nicht gesehen oder verdrängt zu haben . 

Auch in das Bewußrsein der jüngeren Juristcngeneration ist es nicht gedrungen. 

zumindest blieb es bis zum Herbst 1989 ein Tabuthema. Wie es dazu kommen 

konnte, ist nicht einf:l.ch zu beantworten und bedarf einer eigenständigen Betrach­

tung. Es steht jedoch fest. daß der Einfluß der staatstragenden DDR-Ideologie 

verheerend war. 

Die DDR-Justiz steht vor schwierigen Aufgaben. Sehr schnell wurde deutlich. daß 
die Rehabilitierung nicht eine alleinige und auch keine vorrangige Angelegenheit der 

Gerichte sein kann. Das Ministerium der Justiz reagiene umgehend mit dem 

Vorschlag, ein Gesetz zur Rehabilitierung zu erarbeiten und der Volkskammer 

vorzulegen. Daran wird gegenwärrig gearbeitet, Gegcnscand dieses Gesetzes soll die 

Rehabilitierung von strafrechtlich verfolgten Bürgern sein, die aus politischen 

Motiven in Wahrnahme ihrer politischen Grundrechte handelten. Es geht um 

Verurteilungen, die seit 1945 VOll deutschen Gerichten a\l( dem Gebiet der damali­

gen SBZ und ab '949 von den DDR-Gerichten erfolgten. Rehabilitiert werden 

sollen politische Straftäter, die ihre verfassungsmäßigen Grundrechte auf friedliche 

und gcw~hfreie Weise wahrgenommen haben und infolge der in der DDR bis :wm 

Herbst t989 vorherrschenden Sicherheitspolitik durch die Strafgesetzgebung und 

Strafreehtsprechung kriminalisiert wurden. 

Bis zum Inkrafnreten eines solchen Gese,Les darf kein Stillstand eimreten. Es wäre 

unverantwortlich. nicht schon jetzt die vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten z.u 

nutzen. Davon ging auch der ehem~lige Präsident des Obersten Gerichts, Dr. Sarge, 

in der von ihm im Anschluß an die 10. Plenartagung des Obersten Gerichts am 

22. I I. 1989 gegebenen Pressekonferenz aus. Jl Dr. Sarge erklärte. daß allen, denen 

durch DDR-Gerichte zu irgendeiner Zeit Unrecht geschehen ist. Reche geschehen 

müsse. »Dazu würden die Gerichte alle gesetz.lichen Möglichkeiten, wie das Wie­
deraufnahmeverfahren und die Kassation. anwenden .« 'J 

Das Rechtsinstitut der Kassation ist eine durch die DDR in das deursche Strafrecht 

eingeführte Besonderheit. Es bildete sich mit der Schaffung einer eigenständigen 
DDR-Gerichtsbarkeit heraus. 

~Die Kassallon )St kein Rec.hlsmittel i. S. von § 183, sondern ein prozessual besonders 
ausgesralteter Rechtsbehclf gegen rechtskrafuge gerichtliche Entsc.heidungen. Die Kass~llon 
rechtskräfriger Entscheidungen dient der Leuung der cilJheulichcn RechIsprechung durch J::ts 
Obers tc Gericht sowie Bczirksgerichte und Militlr-Obergenchte, der wirksamen Bek~mp(ung 
der Knmlnali'al uod dem Schutz Jer Rechte und Interessen des sozialistischen Staates und 
seiner BLirger. ... 

Die Voraussetzungen für eine Kassation liegen vor, wenn die rechtskräftige gericht­

liche Entscheidung 

\. auf einer Verletzung des Gesetzes beruht (§ 311 Abs.2 Ziff. t StPO), 

1. im Strafausspruch gröblich unrichtig ist (§ 3 J tAbs. 1 ZiH. 1 StPO), 

.>. ihre Begründung unrichtig ist (§ 3 J lAbs . 1 Ziff . .> StPO). 
Das Kassationsverfahren wird durch einen Antrag des dazu Ber('chtigren eingeleitet 

(vgl. §.> 12 StPO). Generelle Antragsbercchrigte sind der Präsident des Obersten 

Gerichts und der Generalstaatsanwalt der DDR. Der Verurreilte, sein Rechtsanwalt 

oder andere Bürger haben lediglich das Recht. eine Kassation anzuregen. Generell 

11 Vgl. OHen und für Jeden Bürger überschau- und konlrQllicrbu, N'l<on.I·z.,'lung v. '4' I I. 89, S.1; 

Rtfomlen d .. poliuschcn Stralrt<:hlS vorgeschlaGen, ND v. 23. 11. 89. S. 2. 

I) rur Vor.bsdllcdung eone' Rchlbilit.uonsgeset7.cs. Berliner Zeuung v. 1).11.19&9. 

14 Kommen •• r S"",fprozeßrccht der DDR. Sl>llSvcrbg. Bedin 1987, S. )61. 
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'9° darf der Antrag auf Kass.l(ion nur innerhalb einer Frist von einem Jahr seit Eintritt 

der Rechtskraft gestellt werden (§ 313 Abs. 1 StPO). Nur für Ausnahmefälle sicht 
das Gesetz eine Überschreitung dieser Frist und dann ausschließlich :wgunsten des 

Verurteilten vor (§ 313 Abs'3 SrPO). fn diesen Fällen muß vom Präsidenten des 

Obersten GerichtS bzw. vom Generalstaatsanwalt der DDR ein Antrag auf Über­
schreitung der genannten Frist beim Präsidium des Obersten Gerichts gestellt 

werden. Über den Kassationsantrag selbst hat das zuständige Gerichl in einer 

Hauptverhandlung durch Urteil zu entScheiden (§ 319 Abs. I StrO) . 
Hiernach verfährt das Oberste Gericht momentan bei der Rehabilitierung. Schon 

hier wird deutlich. daß die Handhabung außerst schwierig und problematisch ist. So 

sind die Urteile auf der Grundlage geltender Gesetze getroffen worden. Diese 

Gesetze sind es, die in vielen Fällen im Widerspruch zu den Bürgern stehen. Die 

Richter praktizieren sie . Eine Entschuldigung soll das nicht sein - lediglich der 

Hinweis auf ein Faktum. Kassien werden können jedoch die Urteile, mit denen die 

Gerichte eine extensive Auslegung vornahmen und es eklatante Widersprüche zur 
Verfassung der DDR gab. Ein Beispiel dafür ist das bereits genannte Kassalionsver­

fahren Janka u . a. Im Urteil des Präsidiums des Obersten Gerichts vom 4. I. 1990 

heißt es : 

~Dem KassationSlnl!";lg, der dic im Urteil gctroHenen Sachverhaltsfeslstellungen unangegrif­
fen läßt. ist d3rin zuzustimmen. daß der Senat die Handlungen von Walter Janka, Gustav Just. 
Hcinz Zöger und Richard Wolf, die dem Uneil zugrunde gelegt wurden . zu Unrecht als 
Boykotthetze gemäß Anikel6 der Verfassung Jer DDR vom 7. OklOber '949 b~wcnet hat ... 
Die Veruneilten haben mit dem im Urteil vom 26. Juli 1957 fcslge slclilen Handeln ausschließ­
lich ihr demokralisches Recht auf Meinungsäußerung gemäß Art. 9 der Verfassung vom 
7. 10. 1949 wahrgenommen. Tn Anwendung \'00 An.6 Abs. 1 Sau 1 der Verfassung, wonach 
die Ausübung demokratischer Rechte Im Sinne der Verf3ssung keme Boykotthetze darstellt. 
halte keine Veruneilung ausgesprochen werden dürfen .• " 

Das trifft auch für das Wiederaufnahmeverfahren zu. Die Wiederaufnahme ist 

ebenso wie die Kassa(ion ein Rechtsbehelf zur Aufhebung rechtskräftiger Entschei­

dungen. Im Unterschied zur Kassation treten jedoch erst nach der gerichtlichen 

Entscheidung Gründe auf, die eine Beseirigung des Urteils erforderlich machen. 
Diese Gründe wie z. B. unwahre Aussagen von Belastungsuugen, falsche Geständ­

nisse. dürfen zum Zeitpunkt der Verurteilung nicht bekannt sein (vgt. § 328 StPO). 
In diesen FaUen liegt keine GCSet·l.Csverletzung durch die verurteilenden Gerichte 

vor, sondern die Verurteilung auf Grund falscher Beweise. Mit diesem Exkurs in die 

DDR-Strafprozeßordnung wird deutlich, daß das Schwergewicht der Rehabilitie­

rung durch Gerichte auf dem Rcchtsbcheif der Kassation liegen wird. Fälle von 

Falschaussagen durch Angeklagte oder Zeugen sind nach heutigen Erkennrnissen 
die Sdtenheit. Bisher wurde kein Wieder<iufnahmeverfahren mit dem Ziel der 

Rehabilitierung durchgeführt. 

IV. 

Seit der Bebnmmachung der Erklärungen durch das Ministerium der Justil. und das 

Oberste Gericht ist eine Flut von Rel13bilitierungse.rsuchen in Gang gesetzt worden. 

Bürger der DDR, der BRD und anderer Staaten wendell sich mit entsprechenden 

Anträgen an das Oberste Genclu, die Generalstaacsanwaltschaft. das Ministerium 

der Justiz, die Untersuchungsausschüsse der Volksbmmer. des Ministerrates oder 

an die Bürgerkomirccs. Partcien und Massenorgal)is~tioncn . Dieser Kreis von 

I S Unge""llichcs Ur'l·;1 jm Ver{,l.rcn 1ll1~en W,her J.'n~ n. Gu.' laV .lust, Helnt 2ög<r "nd Rich.rd Wo lf 
,ufgehabt'n, Neue Jusuz ~/90 . ~. 5'· 
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Adressaten macht schon deutlich, daß viele nicht wissen, wer gegenwänig für die 

Rehabilitierung zuständig ist und mit welchen Mitteln sie momentan erreicht 

werden kann . Diese frage ist momentan ungeklärt . Nicht rechtliche Vorschriften, 

sondern politische Gesichtspunkte gebieten es, jedes Rehabilitierungsanliegen, egal 

wer es vorbringt, wie einen Antrag zu behandeln. So wird auch zur Zeit verfah­

ren . 
Die Gerichte wurden und werden darüber hinaus von sich aus tätig. Je nach 

Möglichkeit werden Urteilssammlungen überprüft und Rchabilitierungsverfahren 

in Gang gesetzt, wenn es offensichtliche Anhahspunkte für Unrecht gibt. Insbeson­

dere zeigen sich derartige Anhaltspunkte. wenn Bürger wegen Äußerungen zu 

gesellschaftlichen Vcrhälmissen der DDR nach Anikel 6 der Verfassung der DDR 

vom 7. 10. 1949 verurteilt wurden. Eine Überprüfung der seit 1945 auf dem Gebiet 

der SBZ bzw. der späreren DDR getroffenen Urteile von Amts wegen ist jedoch 

nicht vorgesehen. Das wäre ein nicht pral<tizierbarer Weg. Allein die bereits 

genannre Zahl von voraussichtlich 40000 Rchabilitierungen machr das deutlich. 

Diese Fälle aus der Gesamtzahl der Veruneilungen herauszusuchen, würde Jahre 

beanspruchen. Davon abgesehen bliebe auch eine solche Suche lückenhaft, denn es 

gibt keine geschlossene Urteilssammlung von 1945-199°. 

v 
Am Beispiel des Kassationsverfahrens Janka werden weitere Probleme der Rehabili­

cierung sichtbar. Die im Kassationsurteil - Pr OSJ<. 4/89 - gerügte Gesetzesverlct­
zung hat nicht irgendein Gericht der DDR begangen. Gerügt wird ein Urteil des 

höchsten rechtsprechenden Organs der DDR. das richtungsweisend für die ihm 

untergeordneten insranzen war. Dem kommt insofern Bedeutung z.u, als es in der 

DDR über lange Zeiträume unkonkrete und weit allslegbare Straftatbestände gab 

und erst durch die richtungsweisenden Auslegungen in Urteilen des Obersten 

Gerichts Einengungen vorgenommen werden konnten. Davon scheint die Recht­

sprechung der 50er Jahre nicht gerade übermäßig Gebrauch gemacht z.u haben. 

Bezogen auf den Artikel 6 der Verfassung der DDR von '949 kann man geradezu 

von einer zusätzlichen extensi\· betriebenen Auslegung durch den I. Strafsenat des 
Obersten Gerichts sprechen. Die Verantwortung dieses Gerichts gih es näher zu 

untersuchen und zu durchdenken. Das wird zur Differenzierung der Verantwor­
tung eines jeden einz.elnen Richters beitf:lgen. 

Für die Fehlentwicklung der DDR-Justiz sind vor allem die Organe verantwortlich. 

die die Gesetze vorbereitet, verabschiedet und verbindlich ausgelegt haben. Hinzu 

kommt ein weiterer Aspekt. den Mollnau in einem Artikel wm Selbstverständnis 

der Rechtswissenschaft im sozialistischen Staat aufgeworfen hat. Don schreibt er: 

~Dle Rechtswissenschaft muß sich heute fragell, wo sie Sl3.lI kritischer Wirklichkeitsanalyse 
dic Realität des Staates und des Reehes der DDR ideologisch verklärt haI und welche Thesen 
besonders dazu beitrugen, prak tJucrende J urislcn theoretisch wehrlos gegenüber Mängeln und 
Fehlcmwicklungen zu rn.ehen, Ungcsetdichkeiten hinzunehmen oder in Einzelfällen sich 
sogar in solche verwickeln zu lassen.«" 

Die in nachgeordnecen Gerichten tärigen Juristen waren in der Tat wehrlos gemacht 
worden - Rechtswissenschaft, Geselzgebung und höchstrichterliche ReclHspre· 
chung verstellten den Blick für eine kritische Sicht und verhinderten weitgehend das 

Erkennen sralinistischen Unrechtsdenkens . 

,6 K,rl A. MoHn.u. Sdb;[vcr>t:indrl1' der Rech"wlSs<nsch,(, und soz.lalistlscher Rcchust.:u . Neue J us" ... 
,/')0, s. 2 (f. 

19' 
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'92 Aber auch eine solche Feststellung kaon nicht generell und für 40 J ahrc DDR-Justiz 

gehen. Sie trifft vor allem für die J 3hre zwischen '949 und 1968 zu. Die Praxis zeigt, 
daß gerade in diesen Jahren das Strafrecht zu einern Hauptfeld der Auseinanderset­

zung mit Andersdenkenden mißbraucht wurde. In der Zeit von 1950 bis 1972 führee 
das Oberste Gericht 64 Strafverfahren in erster lnstanz durch und verurteilte 258 

Angeklagte. Gegen diese Verurteilungen gab es nach damaliger Rechtslage kein 

Rechtsmittel. Seit 1972 bis zur Gegenwart gab es kein erstiost3m.liehes Verfahren 

vor dem Obersten Gericht. In den 50ef Jahren wurden eine Reihc von Ministern 

verurteilt. Zu ihnen gehörtc Max Fechner Oustizrninister), Georg Dertinger (Au­

ßenminister) und Dr. Kar! Hamann (Minister für Handel und Versorgung). Zahlrei­

che Kommunistcn, die zum Teil durch die NationalsoLialisten verfolgt und verur­
teilt worden waren, z.um Teil in der Emigration in westlichen Ländern waren, 

wurden wegen angeblicher Spionage und wohl in erster Linie wegen ihrer opposi­

tionellen Haltung LU Ulbricht und seinem Führungsstil verurteile. Zu ihnen zählen 

Paul Merker'] (ehemaliges Mitglied des Politbüros der SED), Frilz Sperling (seit 

'952 1. VorsitLender der Kommunistischen Partei Westdeutschlo'lnds), ßruno Gold­

hammer (seit 1947 2. Sekretär der Landesleitung der KPD in Bayern). Aber auch 
zanlreiche Politiker anderer in der DDR zugelassener Parteien wurden strafrechtlich 

verfolgt, Zum Beispiel wurde Dr. Wolfgang Silgradt - Mitbegründer der LDP in 

Leipzig - wegen Spionage verurteilt. Ocr bereits genannte Dr. Karl Halllann war 

Landesvorsit:t:ender der LDP. Beispiele ließen sich noch viele anführen. Ohne 

Entscheidungen der Rehabilitierung vorwegnehmen zu können, ist zumindest die 

Annahme naheliegend, daß es zwischen der Verurteilung und der poJirischen 

T:itigkeit der Veruneilten Zusammenhänge gab. Sie ans Licht zu fördern, ist eine 
histOrische Notwendigkeir. Bis jerzt sind es mehr Fragen als Anrwonen, die wir 

stellen können. 

Es muß auch beachtet werden, daß viele Verurteilungen in die Zeit des Kalten 

Krieges fallen . Die DDR hatte sich objektiv I'or Angriffen zu schützen. Sabol:l.ge 

und Divcrsionshandlungen waren keine Seltenheit. Das zu vergessen, hicße die 

heute sich stellenden Fragen aus dem historischen Zusammenhang zu reißen. 

Offensichtlich wurden in dieser Zeit Keime für die jetzt als ursächlich für die DDR­

Misere genannre Sicherheitsdoktrin gelegt. Die DDR war bis 1972 isoliert und vOO) 

internationalen Geschehen, will man von den Beziehungen zu den Lindern des 

Warschauer Vertrages absehen, fern gehalten. Eine solche Isolierung mußte sich 
auch auf die innere Entwicklung auswirken. In der Tat zeigt die Kriminalitätsstati­

stik der 70er und 80er Jahre einen drastischen Rückgang VOll $trafverf.thren wegen 
Straftatbeständen nach dem 2. Kapitel 5tGB (Staatsverbrechen). Die Vorstellungen, 

das Strafrecht als Mittel zur Bekämpfung Andersdenkender einzusetzen, waren 

jedoch nicht verschwunden. Dicse Gedanken herrschtcn bis in die Tage de.r begin­

nenden Umgestallung der DDR im Herbst 1989 vor. 
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